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Die durch eine erhebliche Fortentwick-
lung geprägten Friedensmissionen der 
Vereinten nationen erfüllen eine wichti-
ge aufgabe im rahmen des erweiterten 
Friedenskonzeptes der Un-Charta. Sie 
können jedoch immer weniger auf einen 
natürlichen Schutz vertrauen, der ihnen 
das emblem der Vereinten nationen so-
wie die drei Grundprinzipien – die Zu-
stimmung der Konfliktparteien, die Un-
parteilichkeit und beschränkte Befugnis 
zur Gewaltanwendung – verleihen soll. 
Seit dem Jahr 1948 sind 1022 todesfälle 
zu verzeichnen, mit steigender tendenz 
seit dem Jahr 2013. Die Frage nach dem 
Schutz von Friedensmissionen stellt sich 
mit nachdruck. Während der umstritte-
ne ›Cruz-report‹ eine gesteigerte Bereit-
schaft zur proaktiven und präemptiven 
anwendung von Gewalt empfiehlt, un-
tersucht Lina rolffs, welchen Schutz das 
Völkerrecht bietet. 

einleitend stellt die autorin die ent-
wicklung völkerstrafrechtlicher normen 
sowie die rechtsprechung internatio-
nalisierter Gerichte dar und begründet 
überzeugend, dass der Straftatbestand 
des angriffs auf Friedensmissionen auch 
völkergewohnheitsrechtliche Geltung  
beanspruchen kann. Schwerpunktmäßig 
untersucht sie im zweiten teil ihrer ar-
beit die einschlägigen Strafnormen im 
römischen Statut des internationalen 
Strafgerichtshofs. nach eingehender Un-
tersuchung gelangt rolffs zur Überzeu-
gung, dass die drei Grundprinzipien zur 
Definition von Friedensmissionen auf-
grund mangelnder Bestimmtheit nicht 
herangezogen werden sollten, und for-
muliert eine von diesen emanzipierte 
Begriffsdefinition. Da allerdings sowohl 
die Un als auch internationale Strafge - 
 rich te auf den Grundprinzipien behar- 

ren und diese – ungeachtet aller Schwie-
rigkeiten und Fortentwicklungen – wei-
terhin das Wesen der Un-Friedens si  - 
che rung prägen dürften, lässt sich über 
diesen ansatz trefflich streiten. Die 
 ent scheidung über den strafrechtlichen 
Schutz obliege nicht einem einzelstaat, 
vielmehr entspreche dies der institu - 
  tio nellen Friedensordnung, wie sie die 
Un-Charta etabliert hat. Der Verfas-
serin gelingt es, die verschiedenen tat- 
bestands merkale zu erschließen und die 
Strafnormen damit operabel zu ma chen. 
im dritten teil betrachtet die autorin 
die Gründe für Straffreistellungen und 
Konkurrenzen. Wie rolffs selbst dar-
legt, begründen Friedensmis sionen nicht 
automatisch einen bewaffneten Konflikt 
oder einen Kombattantenstatus, das hu-
manitäre Völkerrecht ist nicht auf Frie-
densmissionen zugeschnitten. Warum 
vor dem Hintergrund etwaiger Schutz-
lücken die einordnung als Kriegsver-
brechen zu begrüßen sei, hätte eine 
vertiefte Begründung verdient, die sich 
etwa mit dem Schutz von Friedensmis-
sionen außerhalb bewaffneter Konflikte 
auseinandersetzt.

rolffs’ arbeit, die ohne völkerrecht-
liche Vorkenntnisse schwer verständlich 
sein dürfte, leistet einen wichtigen rechts-
wissenschaftlichen Beitrag zum Dis- 
kurs über den Schutz von Friedensmis-
sionen. Sie legt überzeugend dar, dass 
den Straftatbeständen zum  angriff auf 
Friedensmissionen ein eigenständiger 
Wert zu attestieren ist. nach der Lek-
türe ist man noch stärker geneigt, den 
Vorschlag einer verstärkten Gewaltan-
wendung durch Friedenstruppen wegen 
etwaiger negativer auswirkungen auf 
den strafrechtlichen Schutzanspruch 
mit einem Fragezeichen zu versehen.


